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VERKEHR & HINWEISE 
Büüli-Fäscht 2025 – Wir sorgen für 

Sicherheit und Rücksicht 

Damit das Büüli-Fäscht vom 29. bis 31. August 2025 
reibungslos verläuft, wird ein umfassendes 
Verkehrsregime umgesetzt – für die Sicherheit aller 
Beteiligten und eine möglichst geringe Belastung der 
Anwohnenden. 

Zufahrt & Parken 

 Fest-Besucher:innen werden gezielt zu offiziellen 
Parkplätzen geleitet, um Suchverkehr und 
Wildparkieren in Wohnquartieren zu vermeiden. 

 Parkplätze in der Stadt bleiben – soweit möglich 
– für Anwohner:innen zugänglich. Es werden 
Parkkarten verteilt. 

 Das Gelände an der Erachfeldstrasse wird als 
temporärer Festparkplatz genutzt. 

 Die Festparkplätze sind mit CHF 10.00 
kostenpflichtig und mit Bargeld zu bezahlen. 

ÖV & Shuttlebusse 

Die Shuttle - Busse sind allesamt mit «Büüli-Fäscht 
Shuttle» angeschrieben. Die Fahrten mit dem 
Shuttlebus sind für die Besucher:innen kostenlos.  

Der Shuttle – Bus verkehrt auf der Strecke Bülach, 
Haltestelle Kaffeestrasse – Bülach, Haltestelle 
Allmendstrasse (versetzt) – Bülach, Haltestelle 
Untertor – Bülach, Haltestelle Sonnenhof – Bülach, 
Haltestelle Bahnhof – Bülach, Haltestelle Sonnenhof – 
Bülach, Haltestelle Allmendstrasse – Bülach, 
Haltestelle Kasernenstrasse 

Die Zug-Verbindungen sind in Zusammenarbeit mit 
dem ZVV auf der Webseite aubrufbar. 
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Wichtige Punkte der Schallverordnung V-NISSG für 
Musikveranstaltungen 
Geltungsbereich 
Betrifft Veranstaltungen mit elektrisch verstärkter Musik, z. B. Konzerte, Partys, DJ-Sets, Bars/Zelte mit Musik etc. 
Was bedeutet das für Standbetreiber auf einem Fest, wenn Musik abgespielt wird: 
 Schallpegel eurer Musikanlage messen 
 maximal 93 dB(A) 
 über 93 dB(A) = MELDEPFLICHT! (Gratis) 
 Ohrstöpsel bereithalten 
 Publikum sichtbar warnen 
 Schallmessung dokumentieren 
 Meldung beim Kanton bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung.  
      https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/schall-laser.html 
 

SUISA – Musiknutzung im öffentlichen Raum 
Was ist die SUISA? 
 Die SUISA ist die Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik. 
 Sie sorgt dafür, dass Komponisten, Texter und Musikverlage für die Nutzung ihrer Musik fair entlohnt werden. 
 
Wann muss man sich bei der SUISA melden? 
Immer dann, wenn Musik öffentlich abgespielt wird, z. B.: 
 an einem Feststand 
 bei einem Konzert, DJ-Set oder Hintergrundmusik 
 in einer Bar oder einem Restaurant 
 bei einem Vereins- oder Firmenanlass, sofern öffentlich zugänglich 

Strom & Energie 
EKZ Naturstrom – zäme fäschte, zäme ökologisch 
Das Büüli-Fäscht wird vollständig mit «Naturstrom star» von EKZ ökologisch 
aufgewertet – 100 % Schweizer Wasser- & Solarstrom, zertifiziert mit dem 
Gütesiegel «naturemade star».  
 
Feiern Sie mit gutem Gewissen – und setzen Sie auch zu Hause ein Zeichen! Werten 
Sie den Strom für Ihren Haushalt auf und leisten Sie aktiv einen Beitrag für die 
Umwelt. Mit wenigen Klicks geht’s: EKZ Naturstrom am Büüli Fäscht 2025. 
 
 

 

 

 

 



   Newsletter August 2025             

 

 
Anbieter & Aussteller 
 
Zur Erinnerung - das wichtigste zum Strom : 
 

 Der bestellt Stromanschluss, wird durch EKZ Eltop 
zur Verfügung gestellt. 

 Die elektrischen Anschlüsse befinden sich in der 
Nähe des entsprechenden Standes. Die letzten 
10-20m müssen durch den Standbesitzer 
abgedeckt werden. Alle Kabelrollen müssen 
komplett abgerollt werden (Brandgefahr) und 
stolperfrei verlegt werden. 

 Falls passenden Kabel für die Anschlüsse fehlen, 
bitte frühzeit melden (inkl. Standnummer): 

 
       EKZ Eltop AG  
       Filiale Bülach & Zürich 
       buelach@ekzeltop.ch 
 
Für «Stromprobleme» während den Festtagen, bitte in 
der Büüli Fäscht Sicherheitszentrale melden. 
 
Unsere Sicherheitszentrale ist wie folgt erreichbar: 
 ab Donnerstag 28.08.2025, 08:00Uhr  
 bis Dienstag 02.09. 2025, 08:00Uhr 

  

 

 

Wichtig für die Standbetreiber & Anbieter: 
 Standabnahme: Freitag, 29.8.2025, ab 11.00 

Uhr. Alle Standbetreiber sind vor Ort an Ihrem 
Stand, Bar, Festzelt, Festplatz oder Foodtruck. 

 Zertifikate vorhanden sind. (Feuerpolizei, Gas, etc…) 
 

Vorgaben: 
 Bundesgesetz über Lebensmittel und 

Gebrauchsgegenstände  
 Gemeindeordnung der Stadt Bülach 
 Brandschutzmerkblatt «Zeltbauten für temporäre 

Veranstaltungen 2002-15» 
 

 

Alle Standbetreiber erfüllen die Vorgaben der 
Reglemente, die in der Teilnahmebestätigung und den 
Teilnahmebedingungen aufgeführt sind. 
 
Zeltbauten für temporäre Veranstaltungen 
 https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/  
 https://xn--blifscht-3za0va.ch/kontakt-

serviceinfo/sicherheit/ 
 Die Gasprüfung für Grill und Küchengeräte ist 

sichergestellt und vollzogen. Der Zertifikatsnachweiss 
muss sichtbar am Stand angebracht werden. 

 Die Standbetreiber & Anbieter sind für die SUISA-
Anmeldung und Bewilligung selber verantwortlich. 

Zeltbauten bei temporären Veranstaltungen 
 
 Mindestens zwei voneinander unabhängige 

Notausgänge sind Pflicht (mehr bei grösserer 
Personenbelegung). 
 

 Jeder Ausgang mind. 1.2 m breit, bei hoher 
Belegung entsprechend breiter. 

 
 Notausgänge dürfen nicht versperrt oder 

blockiert sein. 
 
 Türen/Planen müssen sich nach aussen 

öffnen lassen. 
 
 Klare Maximalbelegung festlegen und 

einhalten. 
 
 Fluchtwege beleuchtet und beschildert. 
 
 Im Zweifel: mit der örtlichen Feuerwehr, 

Baubehörde oder mit eurem Zeltbauer 
abklären. 

 
 Diese Informationen sind allgemein und können 

je nach Bauten Abweichungen haben. Weiter 
Infos dazu im Merkblatt „Zeltbauten bei 
temporären Veranstaltungen“ 
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Gastro-Reminder 
 Falls die Standbetreiber und Anbieter noch keine Getränke-Mobiliar-Bestellbestätigung erhalten haben, 

bitte bei Adrian Volkart unter gastro@verein-bf.ch melden. 
  
 Bei Bestellbestätigung bitte die Liefer- und Rechnungsadresse prüfen. 
  
 Das Mobiliar wird gemäss Bestellung angeliefert. Für den Aufbau sind die Standbetreiber verantwortlich. 
  
 Wichtig für Standbetreiber die einen Kühlwagen bestellt haben: das Stromkabel bis zum Kühlwagen liegt in 

der Verantwortung vom Standbetreiber. 
  
 Die Getränke werden mit Lager Temperatur geliefert, nicht vorgekühlt.   
  
 Wer noch kein, Patent zur Führung eines vorübergehenden Betriebes am Büli Fäscht 2025 erhalten hat, bei 

Adrian Volkart unter gastro@verein-bf.ch melden. 
  
 Nachbestellungen, müssen jeweils bis Mitternacht an gastro@verein-bf.ch gesendet werden (bitte das 

Formular auf der Webseite verwenden). Die Bestellungen werden bis Festbeginn am folgenden Tag 
geliefert. Im Notfall haben wir noch ein kleines Lager vor Ort (Selbstabholung) . 

  
 Es werden nur ganze & einwandfreie Gebinde (Schrumpfpackungen / Harassen / Karton) retour 

genommen. 
 Wurde die Bestellung bei cup&more für die Mehrwegbecher schon gemacht?  

CUP & MORE BESTELLUNG 
 

 Für die Entsorgung des Abfalls in den Abfall-Containern, muss der Abfall in Abfallsäcken erfolgen. 
Es können normale (nicht Gebührenpflichtig) Abfallsäcke verwendet werden. 
 

 Standorte der Abfall Container werden auf der Karte ersichtlich sein. 
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 Kultur am Büüli Fäscht 2025 

Die UBS Geschäftsstelle in Bülach ermöglicht das 
Vergabe-Projekt «Weitsicht» am grossen Stadtfest. 
Herzlichen Dank an Mario Da Rosa und dem UBS-
Bülach-Team. 

 

 

Vetropack-Gewinnspiel am Büüli 
Fäscht 2025 

Wir sind Vetropack. Ein Glasverpackungshersteller 
mit acht Produktionswerken in sieben Ländern. Vor 
über 50 Jahren Pioniere für die Glas-Sammelstellen 
und das Glas-Recycling des Landes. Seit über 100 
Jahren ein wichtiger Arbeitgeber in Bülach. Der Stadt, 
die durch die Bülacher Einmachgläser in der ganzen 
Schweiz berühmt wurde. Zum Büüli Fäscht verlosen wir 
1000 wiederverwendbare Glasflaschen, die du an 
unseren Wasserstationen einfach auffüllen kannst.  

Trinke bewusst – wähle Glas. Wir sehen uns am Fest!   

 

Die AXA Generalagentur 
Bülach bringt Marc Sway & 
Baba Shrimps ans Büüli Fäscht 
2025 

Stefan Malara und Tauland Ahmetaj machen es 
möglich und sichern die Auftritte von Marc Sway & 
Baba Shrimps auf dem Festplatz Lindenhof. 

Freitagabend: 
Livekonzert auf dem Lindenhof von Marc Sway 
Samstagabend: 
Livekonzert auf dem Lindenhof von Baba Shrimps 
Sonntag: 
Ab 13.00 Uhr Fotoshooting mit Max der Dachs und 
Wettbewerb für Familien auf dem Lindenhof 
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Wir danken unseren Partnern, Sponsoren und 
Gönnern, die das Büüli Fäscht 2025 ermöglichen. 

        

     
          

 

 

 

  

 

 

     

                                                    

 

        

      

      
 

      

                                           


